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Werker*in 
in der 
Landwirtschaft

Ausbildung für Menschen mit 
Beeinträchtigungen

Kontakt



Was ist das Besondere an der  
Werkerausbildung?
Die Werkerausbildung orientiert sich inhaltlich an 
der Ausbildung zum/zur Landwirt*in. Sie bietet:
•	 Eine praxisorientierte Ausbildung 
•	 Einen reduzierten Theorieanteil  

(z. B. keine Pflanzenschutzsachkunde)
•	 Berufsschulunterricht in eigenen Klassen
•	 Sozialpädagogische Betreuung

Voraussetzungen
•	 Die Agentur für Arbeit muss mit einem  

medizinischen Gutachten bestätigen, dass  
eine reguläre Ausbildung nicht möglich ist

•	 Ein T-Führerschein ist hilfreich

Dauer der Ausbildung
•	 3 Jahre

Tätigkeiten eines Werkers in der  
Landwirtschaft
•	 Tiere versorgen, aufziehen
•	 Boden bearbeiten
•	 Pflanzen säen, pflegen, ernten
•	 Maschinen bedienen und pflegen

Wo findet die Ausbildung statt?
•	 Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und 

begleitend in der Berufsschule
•	 In zusätzlichen Lehrgängen

Welche Betriebe dürfen Werker*innen  
ausbilden?
•	 Anerkannte Ausbildungsbetriebe mit mehr-

jähriger Erfahrung in der Ausbildung
•	 Der/die Ausbilder*in benötigt außerdem  

eine Zusatzqualifikation (Rehabilitations- 
pädagogische Zusatzausbildung)

Wie sind diese Ausbildungsbetriebe zu finden?
•	 Über die Ausbildungsberater*innen der  

Landwirtschaftskammer

Berufsschulstandorte:	      Stand: Oktober 2021

Landkreis Stadt
Aurich Norden
Emsland Lingen
Diepholz Sulingen
Osnabrück Osnabrück
Rotenburg-Wümme Rotenburg
Stade Stade
Wenn keine Klassen für Werker*innen vorhanden sind, erfolgt 
der Unterricht zusammen mit den Landwirt*innen.

Prüfungen:
Am Ende des 2. Ausbildungsjahres findet die  
Zwischenprüfung statt. 
Die Abschlussprüfung beendet die Ausbildung 
und wird am Ende des 3. Ausbildungsjahres  
abgenommen.


